
1354 der Beilagenzu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale' Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1286 der Bei
lagen):,Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(31. Novelle zum Allgemeinen Sozialver-

sicherungsgesetz) 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll 
eine Anpassung an die Entwicklung in anderen 
Rechtsbereichen und eine Bereinigung von bei 
der Handhabung des ASVG aufgetretenen Un
stimmigkeiten erfolgen. Besonders hervorzuheben 
ist eine über das normale Ausmaß der Anpassung 
hinausgehende Erhöhung der Rimtsätze. 

Der Aussmuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage am 12. No
vember 1974 in Verhandlung genommen. An 
der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Pie h I er, Dr. M arg a Hub i n e k, We
denig, Kammerhofer, Dr. Rein
h art, Dr. HaI der, Pan s i, Dr. S ehr a n z 
und Vizekanzler und Bundesminister für soziale 
Verwaltung lng. H ä u s e r. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage unter Berijcksichtigung von gemein
samen Abänderungsanträgen der Abgeordneten 
P ich I e rund W e den i g zu Art. l Z. 2 a 
(Neueinfügung), 2. 3, Z. 12, Z. 13, Z. 16 a (Neu
einführung), Z. 28 a (NeueinfUhrung), Z. 41 a 
(Neueinführung), Z. 52 a (Neueinführung), Z. 59 
ruungsanträgen der Abgeordneten Pie h I er, 
beziehungsweise von gemeinsamen Abände
W e cl e n i g und Me lt e r zu Z. 12 (§ 51 
Abs. 1 Z. 1 lit. a ASVG), eines gemeinsamen 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Dok
tor S ehr a n z, W e den i g und M e I t e r zu 
Art. II, eines Antrages des Abgeordneten Dok
tor R ein h art zu Art. III und eines ge
meinsamen Abänderungsantrages der Abgeord
neten Dr. HaI ,d e r, T r eie h I und M e I t e r 
zu Art. IV, teils einstimmig, teils mehrstimmig 
angenommen. Abänderungsanträge des Abgeord
neten M e I t e r, des Abgeordn'eten Kam m e r-

hof e r und der Abgeordneten Hr. M arg a 
Hub i n e k fanden nicht die erforderliche 
Mehrheit. 

Zu den wichtigsten Abänderungen bzw., Er
gänzungen gegenüber der Regierungsvorlage 
wird folgendes bemerkt: 

Zu Art~ I Z. 2 a: 

Die Geringfügigkeitsgrenze des § 5 Abs. 2 
ASVG wurde letztmalig durch die 29. Novelle 
zum ASVG, BGB!. Nr. 31/1973, mit Wirksam
keit ab 1. Jänner 1973 mit 50 S, 210 S bzw. 
910 S festgesetzt. Hiebei ist der seit Verabschie
dung des Stammgesetzes eingeschlagenen übung 
folgend, auf die Bewertung des Sachbezuges der 
vollen freien Station für Zwecke der Lohnsteuer 
Bedacht genommen worden, die gemäß § 50 
ASVG auch für den Bereich der Sozialversiche
rung gilt. Dadurch, daß der Monatswert für die 
Beurteilung der Geringfügigkeit und damit der 
Versicherungspflicht unter dem niedrigsten Wert 
des Sachbezuges der vollen freien Station blieb, 
wurde sichergestellt, daß alle in der Land- und 
Forstwirtschaft bloß gegen volle freie Station 
beschäftigten Dienstnehmer vollversichert waren. 
Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1975 wird die 
Bewertung der vollen freien Station für Zwecke 
des Steuerabzuges vom Arbeitslohn und damit 
für Zwecke der Sozialversicherung auf 1080 S 
monatlim erhöht werden. Im Hinblick auf diese 
An'derung und die Lohnentwicklung seit der letz
ten Festsetzung der Geringfügigkeitsgrenze nach 
§ 5 Abs. 2 ASVG ist auch wieder eine Erhöhung 
der gegenständlichen Grenzbeträge notwendig. Sie 
sollen in Anlehnung an den Wert der vollen 
freien Station mit monatlich 1040 S, wöchentlich 
240 Sundtäglich 80 S festgesetzt werden. Für 
jene Personen, die auf Grund der neuen Be-. 
stimmung nicht mehr der Pflichtversicherung 
unterliegen würden, wird nach dem Vorbild bis
heriger Bestimmungen mit der übergangs
bestimmungdes Art. II Abs. 1 der 31. Novelle 
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zum ASVG der Weiterbestand der bisherigen 
Pflichtversicherung angeordnet. 

Zu Art. I Z. 3 lit. c: 

Der dem § 8 ASVGangefügte Abs. 4 der 
Regierungsvorlage könnte trotz seines dem § 2 
Abs. 2 B-KVG bzw. § 2 Abs. 2 B-PVG nach
gebildeten Wortlautes zu Zweifeln hinsichtlich 
der Versicherungspflicht von Jagdpächtern in der 
Unfallversicherung Anlaß geben. Durch die vor
geschlagene Ji.nderung soll deutlich hervor
gehoben werden, daß durch die Neuregelung der 
Unfallversicherungspflicht hinsichtlich der Ver
sicherungspflicht von Jagdpächtern keine Ji.nde
rung gegenüber der bisherigen Rechtslage em
tritt. 

tretenden Verschiebung der Beitragsbelastung im 
lohnredItlichen Bereich volle übereinstimmung 
erzielt werden konnte, kann diese aus der 
historischen Entwicklung ,herrührende Abwei
chung in der Beitragsaufteilung . nunmehr fallen
gelassen werden. Die Auf teilung des Beitrages 
zur Pensionsversicherung je zur Hälfte auf' den 
Versicherten und den Dienstgeber wird daher 
in Hinkunft für alle der Pensionsversicherung 
der Arbeiter zugehörigen Versicherten gelten, 

Zu Art. I Z. 12(§ 51 Abs. 1 Z. 1 lit. a ASVG): 

Gemäß § 4 Abs. 1 Z. 5 ASVG sind Schüler 
(Schülerinnen) an inländischen Krankenpflege
schulen, medizinisch-technischen Schulen und 
Schulen für den medizinisch-technischen Fach-

Zu Art. I Z. 12, Z. 13 lit. bund Z. 59: dienst im Sinne des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 102/1961 sowie Hebammenschülerinnen an 

Auf Grund des § 1 Abs. 2. Z. 5 EFZG, BGBL einer inländischen Hebammenanstalt vollvef-
Nr. 399,/1974, sind die Landarbeiter vom d sichert. Bis zum Beginn es Beitragsl:eitraumes 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen. September 1974 hat fUr diese Personen der all~ 
Für. sie gilt daher gegenwärtig gemäß § 51 Abs .. 1 gemeine Beitrag in der Krankenversicherung 
Z, 1 lit. c ASVG in 'der Krankenversicherung gemäß § 51 Abs. 4 ASVG in Verbindung mit 
der Beitragssatz von 7"5 v. H. der Beitragsgrund- § 51 Abs .. 1 Z. 1 ASVG 5 v .. H. der allgemeinen 
lage. Durch die 2. Landarbeitsgesetz-Novelle 1974 Beitragsgrundlage betragen. Die Bestimmung des 
wird nunmehr auch für die Landarbeiter eine § 51 Abs. 1 Z. 1 ASVG wurde durch Art. VI. 
Entgeltfortzahlung geschaffen,. die hinsichtlich des Entgeltfortzahlungsgesetzes, EGEL Nr .. 399/ 
der Anspruchsd'auer dem EFZG entspricht. Diese 1974, neu gefaßt. Die Neuformulierung hatte _ 
in die Form einer Verfassungsbestimmung ge- offensichtlich unbeabsichtigt _ zur Folge, daß 
kleidete Regelung soll am 1. Jänner 1975 in der allgemeine Beitrag in der Krankenversiche
Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt sind dahet: rung für die oben angeführten Personen auf 
auch für die Landarbeiter die Voraussetzungen 7"5 v. H. der allgemeinen Beitragsgrundlage er
für eine Herabsetzung des Beitragssatzes in der höht wurde. Die Unterschiede in der Höhe des 
Krankenversicherung erfüllt. Die in der 2. Land- Krankenversicherungsbeitrages gemäß § 51 Abs. 1 
arbeitsgesetz-Novelle 1974 enthaltene Regelung Z. 1 lit. a, bund c ASVG sind zweifelsohne da
sieht nicht, wie das EFZG, die Erstattung der durch sachlich gerechtfertigt, daß der Kranken
Entgeltfortzahlungen durch die Krankenver- versicherungsträger den unter lit. aund b fal
sicherungsträger und damit die Bildung von lenden Dienstnehmern infolge der Entgeltfort
Erstattungsfonds bei diesen vor. Daher kann zahlungspflicht des Dienstgebers bei Erkrankung 
die für die gewerblichen Arbeiter geltende stufen- erst zu einem späteren Zeitpunkt. Krankengeld 
weise Herabsetzung des Krankeiwersicherungs- leisten muß als be~ den unter lit. c fallenden 
beitrages (6·3 v. H. ab Beitragszeitraum Jänner Versicherten. Was: RUn. die gemäß § 4 Abs. 1 
1975,6'0 v. H. ab Beitragszeitraum Jänner 1977),. Z. 5 ASVG Versicherten betrifft, so gebiihren.: 
die der Ansammlung von Mittel'n zum Aufbau . den Schülern (Schülerinnen) an medizinisch
der Erstattungsfonds dient, entfallen und der technischen Schulen und Schulen füt den. 
Beitragssatz bereits ab Beginn des Beitragszeit- medizinisch-technischen Fachdienst sow.ie den. 
raumes Jänner 1975 auf 6:0 v. H. herabgesetzt Hebammenschülerinnen keine Bezüge, soda.ß:sie' 
werden. gemäß! § 138 Ahs •. 2. lit, h ASVG v.orn Anspruch.: 

Weiters wurde. in: den zwismen., den Interessen.- auf Krankengeld ausgeschlossen sind. Die Schiiler: 
vertretungen d«-Oienstnehmer und der Dienst:- (Schülerinnen) an den, Krankenpflegeschulen. 
geber in delI Landw,irtschaft durchgeführten haben, Anspruch, auf eine monatliche Bntschädi
K()l1ektivvertragsver.handhmgen. auch die Mög- gung. Diese Efltschädigung ist gemäß § 11 Abs .. 3, 
lichkeit erörtert, die' derzeit von d\ln übrigen des Krankenpf1:egegesetzes, BGBL NT. 102/1961, 
Dienstnehmern ~bwe.ichende. Aufteilung des. im Kr.ankheitsfalle für die Dauer v;on drei 
Beitragss,atzes in d~l" Pensiousv;ersicherung (8:25 Monaten weiterzuzahlen. Da somit die KFankeß7' 
v; H. auf den Ver:siclwrten, 9:25 v. IrL auf den, veNicherungsträger durch, die gemäß § 4 Ahs. 1 
Dienstgeber) der allgemein üblid!eb: Aufteilung Z. 5 ASVG Versiclierten bezüglich der Ver,
(je zur Hälfte. :mf,: den. Versichetten ulld; den, pflichtung zur Leistung-des, Krankeng~ldes jeden
Dienstgeber) anzugleichen, Da über. die. Ab-· falls nicht m~hr, belastet werden als durch Dienst:-. 
geltung. der durch eine solme. Maßnahme. ein- nehmer,· für. di.e das Angestelltengesetz gilt, wird 
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1354 der Beilagen 

der Krankenversicherungsbeitrag wiederum von 
7"5 v. H. auf 5 v. H. der allgemeinen Beitrags
grundlage herabgesetzt. 

Zu Art. I Z. 16 a: 

Die 1i.nderung der Textierung dient der Klar
stellung, daß nicht der Tageswert der Lohnstufe, 
sondern. der gemäß § 76 a Abs. 3 ASVG ge
nannte jeweils geltende Betrag aufzuwerten ist. 

Zu Art. I Z. 28 a: 

Einige Krankenversicherungsträger haben im 
Rahmen der von ihnen bereits früher durchge
führten Vorsorgeuntersuchungen auch die den 
Versicherten (Angehörigen) hiedurch entstehen
den Fahrtkosten ersetzt. Dies war nach § 156 
ASVG zulässig. Durch die Einführung der Ge
sundenuniersuchungen als Pflichtleistung der 
Krankenversicherung ist die Möglichkeit des Er
satzes von Fahrtkosten weggefallen, da § 132 b 
ASVG eine diesb~zügliche Bestimmung nicht ent
hält. Um die hiedurch bei einzelnen Versiche
rungsträgern entstandene Leistungsverschlechte
rung zu beseitigen, vor allem ab~r um den für 
Gesundenuntersuchungen in Betracht kommen
den Personen die tatsächliche Inanspruchnahme 
der gebotenen Leistungen zu erleichtern, soll 
durch eine Ergänzung des § 132 b ASVG die 
Möglichkeit geschaffen werden, Fahrtkosten wie 
im Falle der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
zu ersetzen. Da es sich bei diesem Fahrtkosten
ersatz um Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Gesundenuntersuchungen 
handelt, findet auf diese Aufwendungen § 118 a 
Abs.l ASVG entsp'rechend Anwendung. 

Zu Art. I Z. 41 a: 

Durch die Regierungsvorlage der 31. Novelle 
zum ASVG wurde in Anpassung an die durch 
die 2. Novelle zum KAG geänderte Terminologie 
der im ASVG verwendete Ausdruck "Sonderheil
anstalt" durch den Ausdruck "Sonderkrankenan
stalt" ersetzt. Da diese Bezeichnungsänderung im 
§ 234 Abs. 1 Z. 5 ASVG versehentlich unter
blieben ist, soll dies nunmehr nachgeholt werden. 

Durch den im § 319 a ASVG geregelten beson
deren Pauschbetrag ist der den Krankenversiche
rungsträgern durch die Betreuung der Arbeits
unfallverletzten und der an einer Berufskrank
heit Erkrankten entstehende Aufwand für Geld
und Sachleistungen seitens der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt abzudecken. 

Der besondere Pauschbetrag für das Jahr 1974 
beträgt 255'1 Millionen Schilling. Nach den der
zeit gültigen Rechtsnormen würde dieser Pausch
betrag für das Jahr 1975 voraussichtlich 
298'4 Millionen Schilling betragen und damit um 
17% über jenem des Jahres 1974 liegen. Zufolge 
der durch das Entgeltfortzahlungsgesetz ein
tretenden - voraussichtlich ebenfalls 17% be
tragenden Entlastung der Krankenversicherungs'" 
träger - soll die Allgemeine Unfallversicherungs
anstalt im Jahre 1975 an die Krankenversiche
rungsträger daher jenen Pauschbetrag zahlen, den 
sie im Jahre 1974 zu leisten hat. ' 

Erst ab dem Jahre 1976 soll dieser Pauschbetrag 
wieder entsprechend aufgewertet werden. Die 
Festsetzung des aufgewerteten Betrages soll dem 
Hauptverband übertragen werden, der hiebei die 
Veränderungen der' Leistungsaufwendungen der 
Krankenversicherungsträger zu berücksichtigen 
hat. 

Die Neuregelung der Ersatzleistungen der All
gemeinen Unfallversicherungsanstalt macht auch 
eine Neufassung des § 319 a Abs. 6 ASVG not
wendig, in dem die Höhe der Ersatzleistungen' be
stimmt wird, welche bei der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen aus den Mitteln 
der Unfallversicherung den Mitteln der Kranken
versicherung zugeführt werden. Dieser Pausch
betrag ist analog den für die Allgemeine Unfall
versicherungsanstalt vorgesehenen Grundsätzen 
festzusetzen. 

Zu Art. II Abs. 4: 

Um zu gewährleisten, daß der 'betroffene Per
sonenkreis in die Lage versetzt wird, zeitgerecht 
den entsprechenden Antrag zu stellen und damit 
in den Genuß der rückwirkenden Neuberechnung 
der Ausgleichszulage zu gelangen, soll die An-

,Zu Art. I Z. 52 a: f . .' h f trags rIst um em weiteres Ja rau. insgesaint zwei 
Im Zusammenhang mit der durch das Inkraft- . Jahre verlängert werden. 

treten des Entgeltfortzahlungsgesetzes eintreten-
den Entlastung der, Krankenversicherungsträger Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
auf dem Barleistungssektor (Krankengeld-, schuß für soziale Verwaltung somit den' A n
Familien- und Taggeld) erweist sich eine 1i.nde- t rag, der Nationalrat, wolle de~ an g e
rung ,der pauschalierten Ersatzansprüche der s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
Krankeriversicherungsträger gegenüber der All- fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
gemeinen . Unfallversicherungsanstalt gemäß 
§ 319 a ASVG als notwendig. . 

Steinhuber 
Berichterstatter 

Wien, am 12. November 1974 

Pansi 
Obmann 
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'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
.gesetz geändert wird (31. Novelle zum All

gemeinen Sozialversicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
"EGBL Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL Nr. 266/1956,. BGBL Nr. 171/ 
1957, BGBL Nr. 294/1957, BGBL Nr. 157/1958, 
BGBL Nr. 293/1958, BGBL Nr. 65/1959, BGBL 
Nr. 290/1959, BGBL Nr. 87/1960, BGBL Nr. 
168/1960, BGBL Nr. 294/1960, BGBL 13/1962, 
BGBL Nr. 85/1963, BGBL Nr. 184/1963, BGBL 
Nr. 253/1963, BGBL Nr. 320/1963, BGBL Nr. 
301/1964, BGBL Nr. 81/1965, BGBL Nr. 96/ 
1965, BGBL Nr. 220/1965, BGBL Nt. 309/1965, 
BGBL Nr. 168/1966, BGBL Nr. 67/1967, BGBL 
Nr. 201/1967, BGBI Nr. 6/1968, BGBL Nr. 282/ 
1968, BGBL Nr. 17/1969, BGBL Nr. 446/1969, 
BGBL Nr. 385/1970, BGBL Nr. 373/1971, BGBL 
Nr. 473/1971, BGBL Nr. 162/1972, BGBL Nr. 
31/1973 und BGBL Nr. 23/1974 wird geändert 
wie folgt: 

1. § 2 Abs. 2 Z. 10 hat zu lauten: 

,,10. Krankenversicherung der Bezieher von 
Sonderunterstützung nach dem Bundesgesetz 
über die Gewährung einer Sonderunterstützung 
an Personen, die in bestimmten, von Betriebs
einschränkung oder Betriebsstillegung betroffenen 
:Betrieben beschäftigt waren (Sonderunterstüt
:zungsgesetz), " 

Zweigniederlassung hat, ferner Dienst
nehmer österreichischer Staatsangehörig
keit, die der Besatzung eines die österrei
chische Flagge führenden Seeschiffes ange
hören;". 

2aj Im § 5 Abs. 2 ist der Betrag von 70 S durch 
den Betrag von 80 S, der Betrag von 210 S durch 
den Betrag vo.n 240 S und der Betrag von 910 S 
durch den Betrag von 1040 S zu ersetzen. 

3. a) Im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b ist der Aus
druck "Wahl- und Stiefeltern;" durch den 
Ausdruck "Wahl-, Stief- und Schwiegereltern;" 
zu ersetzen. 

b) Dem § 8 Abs. 1 Z. 4 ist als lit. danzufügen: 
"d) Zivildienstleistende im Sinne des Zivil

dienstgesetzes, BGBL Nr. 187/1974." 

c) Dem § 8 sind ein Abs. 4 und ein Abs. 5 . 
mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Eine Pflichtversicherung nach Abs. 1 Z. 3 
lit. b besteht nur, wenn es sich um einen land
(forst)wirtschaftlichen Betrieb handelt, dessen 
Einheitswert den Betrag von 2000 S erreicht 
oder übersteigt. oder für den ein Einheitswert aus 
anderen als den Gründen des § 25 Abs. 1 Z. 1 des 
Bewertungsgesetzes nicht festgestellt wird. 
Handelt es sich um einen land(forst)wirtschaft
lichen Betrieb, dessen Einheitswert den Betrag 
von 2000 S nicht erreicht, so besteht die Pflicht
versicherung für die' betreffenden Personen, 
vorausgesetzt, daß sie aus dem Ertrag des 
Betriebes überwiegend ihren Lebensunterhalt 
bestreiten. Der Ermittlung des Einheitswertes ist 
zugrunde zu legen: 

a) bei Verpachtung einer. land(forst)wirt-
2. § 3 Abs. 2 lit. a hat zu lauten: schaftlichen Fläche ein um den anteils-

. mäßigen Ertragswert der verpachteten 
.,a) Dienstnehmer, die dem fahrenden Personal 

einer dem internationalen Verkehr auf Fläche verminderter Einheitswert; 
Flüssen oder Seen dienenden Schiffahrts- b) bei Zupachtung einer land(forst)wirtschaft-
unternehmung angehören, wenn sie ihren lichen Fläche ein um zwei Drittel des an-
Wohnsitz im Inland haben oder _ ohne tieilsmäßigen Ertragswertes der gepach1Jeren 
im Ausland einen Wohnsitz zu haben _ Flächen erhöhter Einheitswert. 
:auf dem Schiffe, auf dem sie beschäftigt Änderungen des Einheitswertes nach lit. a und b 
:sind, wohnen und die Schiffahrtsunter-' sowie durch sonstige Flächenänderungen wer
.nehmung im Inland ihren Sitz oder eine den mit dem ersten Tag des Kalendermonates 
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1354 der Beilagen ,; 

wirksam, der der Änderung folgt. Sonstige 
Änderungen des Einheitswertes werden mit dem 
ersten Tag des Kalendervierteljahres wirksam, 
das der Zustellung des Bescheides der Finanz
behörde erster Instanz folgt. , 

(5)Dieiin Zeitpunkt des Todes eines im 
Abs.l Z. 3 lit. b geminnten Betriebsführers 
in der Unfallversicherung pflichtversicherten 
Angehörigen gelten für die Dauer des Verlassen
schaftsverfahrens weiter als nach dieser Bestim
mung pflichtversichert." 

4. Im § 11 Abs. 3 lit. c ist der Ausdruck 
,,§§ 7, 17, 20 oder 22 des Epidemiegesetzes 1950, 
BGBl. Nr. 186," durch den Ausdruck, ,,§§ 7, 
11, '17, 20, 22 oder 24 des Epidemiegesetzes 1950, 
BGBI. Nr. 186," zu ersetzen. 

5. Im § 16 Abs. 1 lit. a ist der Ausdruck 
"Sonderheilanstalt" durch den Ausdruck 
"Sonderkrankenanstalt" zu ersetzen. 

6. § i7 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die im Abs. 1 genannten Zeiträume, in 
denen mindestens sechs bzw. zwölf Versiche
rungsmonate erworben sein müssen, der im 
Abs." 2 genannte Zeitraum von 60 Monaten und 
die im Abs. 3 genannte Frist von sechs Monaten 
verlängern sich 

a) um neutrale Zeiten im Sinne des § 234, 

b) um Zeiten nach § 227 Z. 3 bis 6, 

c) um die Dauer eines Pensionsfeststellungs
verfahrens bis zur Zustellung des Feststel
lungsbescheides bzw. bis zur ,rechtskräftigen 
Entscheidung im Leistungsstreitverfahren, 

d) um Zeiten des ordentlichen oder außer
ordentlichen Präsenzdienstes auf Grund 
der Bestimmungen des Wehrgesetzes, BGBl. 
Nr. 181/1955, 

e) um Zeiten des ordentlichen oder auße~
ordentlichen Zivildienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Zivildienstgesetzes, 
BGBl. Nr. 187/1974." 

, 
7. a) Im § 18 Abs. 1 Z. 5 sind nach den 

W oruen "inskribiert sind" die . Worte "bzw. sich 
nachweislich ,im Prüfungsstaodium befinden," ein
zufügen. 

b) § 18 Abs. 6 lit. c hat zu lauten: 

"c) bei den im Abs. 1 Z. 5 genannten Personen 
das Ende der Selbstversicherung spätestens 
mit dem Ablauf des dritten Kalender
monates nach dem Ende des Studien
(Schul)jahres (§ 19 des Allgemeinen Hoch
schul-Studiengesetzes bzw.§§ 2 und 5 des 
Schulzeitgesetzes), in' dem der Hörer letzt
malig inskribiert war bzw. einen Lehrgang 

oder Kurs der Diplomatischen Akademie 
besucht hat bzw. nach dem Verstreichen 
des letzten Prüfungstermines, eintritt." 

8. § 31 Abs: 6 hat zu lauten: 

,,(6) Der Zustimmung des Hauptverbandes 
bedürfen Beschlüsse der Verwaltungskörper deI' 
Versicherungsträger 

a) über die Errichtung oder Erweiterung von 
Gebäuden, die Zwecken der Verwaltung, 
der Krankenbehandlung bzw. der Unfall
heilbehandlung oder dem Heilverfahren 
oder der' erweiterten oder vorbeugenden 
Heilfürsorge ' dienen sollen . und über die 
Errichtung oder, Erweiterung von der
artigen Zwecken' dien~nden Einrichtungen 
in fremden Gebäuden; 

b) über die Erstellung von Dienstposte!lplänen 
(§ 460 Abs. 1), soweit sich diese auf fol
gende GehaJisgnlppen der Dienstordnung A 
für die Angestellten bei den Sozialver
sicherungsträgern österreichs (DO. A) er
strecken: 

Gehaltsgruppe F - Höherer Dienst, 
Gehaltsgruppe G - Leitender Dienst.'" 

9. a) Im § 36 Albs. 1 ist der Punk<t am Schluß 
der Z. 4 durch einen 5tlrichpunkt zu ersetz:en.; als 
Z. 5 ist anZlUfügen: 

,,5. für die pflichtversicherten Zivildienstlei
stenden(§ 8 Abs. 1 Z, 4 lit. d) dem Bundesmini
sterium für Inneres." 

b) Im § 36 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus
druck ,,§ 8 Abs. 1 Z. 4" durch den Ausdruck 
,,§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. abis c" zu ersetzen. ' 

10. § 44 Abs. 6 lit. a hat zu lauten: 

"a) bei Pflichtversicherten nach § 4 Abs. 1 Z. 8 
und nach § 8 Abs. 1 Z. 4 lit. d der Betrag 
von 192 S;". 

11. a) Im § 49 Abs. 3 Z. 11 ist der Ausdruck 
"an die Gesamtheit oder die Mehrzahl der 
Dienstnehmer" durch den Ausdruck "an alle 
Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen sem er 
Dienstnehmer" zu ersetzen. 

b) § 49 Abs. 3 Z. 16 hat zu lauten: 
,,16. die Benützung von Einrichtungen und 

Anlagen, die der Dienstgeber allen Dienstneh
mern oder bestimmten Gruppen seiner Dienst
nehmer zur Verfügung stellt (zum Beispiel von 
Erholungs- und Kurheimen, Kindergärten, 
Betriebsbibliotheken, Sportanlagen) ;" .. 

c) § 49 J\bs. 3 Z. 18 hat zU: lauten: 
,,18. Aufwendungen des Dienstgebers für die 

Zukunftsicherung seiner Dienstnehmer, soweit 
diese Aufwen'dungen für alle Dienstnehmer oder 
bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer' getä-
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tigt werden oder dem Betriebsratsfonds zufließen 
und für den einzelnen Dienstnehmer 4000 S 
jährlich nicht übersteigen;". 

d) § 49 Abs. 3 Z. 21 hat zu lauten: 
,,21. in dem an freigestellte Mitglieder des 

Betriebsrates sowie an Dienstnehmer im Krank
heitsfalle fortgezahlten Entgelt enthaltene Zu
lagen, Zuschläge und Entschädigungen, die nach 
-den Z .. 1 bis 20. nicht als Entgelt gelten;". 

13. a) Der bisherige § 52 erhält die Absatz
bezeichnung ,,(1)". In diesem Abs. hat der dritte 
Satz zu lauten: ' 

"In der Kranken- und Unfallversicherung der 
bildenden Künstler, der Pflichtmitglieder der 
Tierärztekammern sowie der Mitglieder der 
Oster~eichischen Dentistenkammer (§ 8 Abs. 1 
Z. 4 lit. abis c) sind die Beiträge mit dem 
im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. a genannten Hundert
satz der für sie in Betracht kommenden Beitrags-

e) § 49 Abs. 3 Z. 22 hat zu lauten: grundlage zu bemessen; diese Beiträge sind zur 
,,22. das Teilentgelt, das Lehrlingen vom Lehr- Gänze vom Versicherten zu tragen." 

herrn nach § 17 ades Berufsausbildungsgesetzes, , 
BGBl. Nr. 142/1969, in der Fassung des Art. IV b) Dem § 52 ist als Abs. 2 anzufügen: 
Z. 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 399/1974, zu leisten ist;". 

12. a) § 51 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 
,,1. in der Krankenversicherung 
.a) für Dienstnehmer, deren Beschäf~ 

tigungsverhältnis durch das An
gestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/ 
1921, Gutsangestelltengesetz, 
BGBl.Nr. 538/1923, Journalisten
gesetz, StGBl. Nr. 88/1920, oder 
Schauspielergesetz, BGBl. Nr. 441/ 
1922, geregelt ist oder die gemäß 
§ 14 Abs. 1 Z. 2 oder Abs. 4 
zur Pensionsversicherung der 
Angestellten gehören sowie für 
Versicherte gemäß § 4 Abs. 1 Z. 5 

b) für Dienstnehmer, die unter den 
Geltungsbereich des Entgeltfort
zahlungsgesetzes fallen, für 
Diep.stnehri:J.er, die gemäß § 1. 
A.bs. 3 des Entgeltfortzahlungs
gesetzes davon ausgenommen sind 
und zur Pensionsversicherung der 
Arbeiter gehören, sowie für alle 
Vollversicherten, auf die Art. II, 
III oder IV des Entgeltfortzah
lungsgesetzes anzuwenden ist, für 
-die Zeit vom Beginn des Beitrags
zeitraumes Jänner 1975 bis zum 
Ende des . Beitragszeitraumes 

5v.H. 

Dezember 1976 .............. 6'3 v. H. 

,,(2) Für Teilversicherte nach § 8 Abs. 1 Z. 4 
lit. d sind die Beiträge mit dem gleichen Hundert
satz der Beitragsgrundlage (§ 44 Abs. 6 lit. a) 
zu bemessen, wie er im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. d 
bzw. Z. 2 lit. b festgesetzt ist; diese Beiträge 
sind zur Gänze vom Bund zu tragen." 

14. Im § 59 Abs. 1 erster Satz ist der Ausdruck 
,,7'5 v. H." durch den Ausdruck ,,8'5 v. H." 
zu ersetzen. 

15. Im § 63 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,7'5 v. H." 
durch den Ausdruck ,,8'5 v. H." 'zu ersetzen." 

16. a) § 72 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b teil
versicherten Betriebsführer sind für Zwecke der 
Bemessung des Betriebsbeitrages in die Ver
sicherungsklasse einzureihen, in die sie auf 
Grund des § 12 des Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetzes eingereiht sind oder . einzureihen 
wären, wenn sie der Pflichtversicherung gemäß 
§ 2 Abs. 1 Z. 1 des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes unterlägen; § 12 Abs. 5 lit. bund e 
zweiter Halbsatz des Bauern-Pensionsversiche· 
rungsgesetzes sind hiebei jedoch nicht anzll
wenden. Hinsichtlich der demnach in die Ver
sicherungsklasse I einzureihenden Betriebe gilt 
folgende. Unterteilung: 

Versicherungsklasse I a für Betriebe bis zu einem 
Einheitswert von 15.000 S, 

ab Beginn des Beitragszeitraumes Versicherungsklasse I b für Betriebe mit einem 
Jänner 1977 ................. 6'0 v. H. Einheitswert von mehr als 15.000 S bis zu 

'C) für Dienstnehmer, deren Beschäfti- 35.000 S. 
gungsverhältnis dem Landarbeits
gesetz, BGBl. Nr.140/1948, unter-. 
liegt ......................... 6'0 v. H. 

d) für die übrigen Vollversicherten . 7'5 v. H. 
der allgemeinen Beitragsgrundlage;". 

b) § 51 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 
a) in der Pensionsversicherung der 

Arbeiter auf den Yersicherten und 
dessen Dienstgeber je .......... 875 v. H. 

c) § 51 Abs. 6 wird aufgehoben. 

Die Betriebsführer haben den ihrer Versiche
rungsklasse entsprechenden Betriebsbeitrag zu 
leisten. Wenn mehrere Personen eiri und den
selben land(forst)wirtschaftlichen Betrieb auf 
gemeinsame Rechnung und Gefahr führen, ist· 
der Betriebsbeitrag nur von einer Person zu 
leisten, jedoch haften alle Beteiligten für den 
Betriebsbeitrag zur ungeteilten Hand. Der 
Betriebsbeitrag beträgt monatlich in der Ver
sicherungsklasse 
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Ia ............................. . 
Ib ............................. . 
n .... , ......................... . 
III ............................. . 
IV ............................. .. 
V .............................. .. 
VI ............................. . 
VII .......................... .. 
VIII ........................... . 
IX ............................. . 
X ............................ .. 
Xl ............................ .. 
XII ........................... . 
XIII ........................... .. 
XlV ............................ . 
XV ............................ . 
XVI .......................... .. 
XVII .......... : ................ . 
XVIII ......................... . 
XIX ........................... . 
XX ........................... . 

8S 
17 S 
27 S 
30 S 
33 S 
37 S 
41 S 
46 S 
53 S 
60S 
67 S 
78 S 
925 

106S 
120 S 
i34 'S 
148 S 
161 S 
172S 
181 S 
185 S. 

b) § 88 Abs. 2 Einleitung hat zu lauten: 
"In den Fällen des' Abs. 1 gebühren den im 
Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen des 
Versicherten, wenn ihr Unterhalt mangels ander
weitiger Versorgung vorwiegend von diesem 
bestritten worden ist und nicht ihre Mitschuld 
oder Teilnahme an den im Abs. i bezeichneten 

• Handlungen - im Falle der Z. 2 durch rechts
· kräftiges Strafurteil - festgestellt ist,". 

19.§ 89 Abs. 1Z. 1 hat zu lauten: 

~, 1. ·eineFreiheitsstrafe verbüßt oder inden 
· Fällen der §§ ,21 Abs. 2, 22 und 23 des 5traf
; gesetzbuches in einer der dort genannten An
, stalten oder in einer Bundesanstält für Erzie-
· hungsbedürftige (§ 4 des Jugendgerichtsgesetzes 

1961) angehalten wird;". 

20. Im § 94 Abs. 4 ist der Ausdruck "Sonder
heilanstalt" durch den Ausdruck "Son'clerkran
kenanstalt" zu ersetzen. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 21. Dem § 107 Abs. 1 wird folgender Satz 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnanme auf angefügt: 
§ 108 i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfachten Beträgej". "Geldleistungen sind terner zurückzufordern, 

wenn und soweit sich wegen eines nachträglich 
b) § 72 Abs. 7 erster Satz hat zu lauten: festgestellten Anspruches auf Weiterleistung der 

"Für gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b teilversicherte Geld- und Sachbezüge herausstellt, daß sie zu 
BetriebsfühIler, fül" die hinsichtlich einer drese Un- Unrecht erbracht wurden." 
fallversicherung begründenden Tätigk,eit weder 
ein Betriebsbeitrag nach Abs. 1 lit. a noch ein 
Beitrag nach den §§ 51 oder 74 ermittelt werden 
kann, und für Personen, deren land(forst)wirt
schaftliche Tätigkeit in der Ausübung der sich 
aus einer Jagd- oder Fischereipachtung ergeben
den Berechtigung besteht, sind Beiträge zu ent
richten, die zur Gänze vom Inhaber (von den 
Inhabern) des Betriebes zu tragen sind." 

16 a. § 76 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 
An Stelle des Betrages von 70 S tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmalig ab 1. Jänner 1975, 
der Tageswert der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in 
die der gemäß § 76 a Abs. 3 genannte, jeweils 
geltende Betrag fällt. 

17. § 77 Abs. 5 zweiter Satz wird aufgehoben. 

18. a)§ 88 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Ein Anspruch auf Geldleistungen aus dem 
betreffenden Versicherungsfall steht nicht zu 

1. Versicherten, die den Versicherungsfall durch 
Selbstbeschädigung vorsätzlich herbeigeführt 
haben, 

2. Personen, die den Versicherungsfall durch 
die Verübung einer mit Vorsatz begangenen 
gerichtlich strafbaren Handlung veranlaßt haben, 
derentwegen sie zu einer mehr als einjährigen 
Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden 
sind." 

22. Dem § 108 h Abs .. l ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Lit. b ist nicht anzuwenden,' wenn der Stich
tag für die Pension des Verstorbenen gleimfalls 
am 1. Jänner dieses Jahres liegt." 

23. § 114 hat zu lauten: 

"Verstöße gegen die Vorschriften 
übe r die Ein b e h al tun gun dEi n
z a h I u n g der Bei t r ä g e ein e s Die n s t-

nehmers durch den Dienstgeber 

§ 114. Ein Dienstgeber, der Beiträge eines 
Dienstnehmers zur Sozialversicherung einbehal
ten oder von ihm übernommen und dem berem
tigten Versicherungsträger' voren thaI ten hat, ist 
vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei J ah
ren zu bestrafen; neben der Freiheitsstraf'e kann 
eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen verhängt 
werden." 

24. § 115 wird aufgehoben. 

25. §' 120 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit 
dem Beginn der achten Woche vor der yoraus
sichtlichen Entbindung; wenn aber die Entbin
dung vor diesem Zeitpunkt erfolgt, mit der Ent
bindung; ist der Tag der voraussichtlimen. Ent
bindung nicht festgestellt worden, mit dem Be
ginn der adlten Woche vor der Entbindung;" 
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26. Im § 121 Abi>. 4 Z. 3 ist der Ausdruck 
"Sonder heilanstalt" durch den Ausdruck "Son
derkrankenanstalt" zu ersetzen. 

27. a) Im § 122 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck 
;,Sonderheilanstalt" durch den Ausdruck "Son-
derkrankenanstalt" zu ersetzen. . 

b) § 122 Abs. 2 Z. 2 dritter Satz hat zu lauten: 
"Die Frist von drei Wochen verlängert sich um 
die Dauer eines auf Grund der Bestimmungen 
des Wehrgesetzes zu leistenden ordentlichen oder 
außerordentlichen' Präsenzdienstes bzw. eines auf 
Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes 
zu leistenden ordentlichen oder außerordentlichen 
Zivildienstes." 

c) Im § 122 Abs. 4 dritter und letzter Satz ist 
der Ausdruck "nach Abs. 2 Z. 2 und Z. 3 sowie 
nach Abs.3" durch den Ausdruck "nach Abs. 2 
Z. 2 soWie nach Abs. 3" zu ersetzen. 

28. § 123 Abs. 4 Z. 1 zweiter Satz hat zu 
lauten: 

"Ist die Schul- oder Berufsausbildung durch die 
Erfüllung der Wehrpflicht, der Zivildienstpflicht, 
durch Krankheit oder ein anderes unüberwind
bares Hindernis verzögert worden, so gelten sie 
als Angehörige über das 26. Lebensjahr hinaus 
für einen der Dauer der Behinderung angemes
senen Zeitraum;". 

28 a. Dem § 132 b ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

. ,,(5) Die im Zusammenhang mit den Gesunden
untersuchungen entstehenden Fahrtkosten sind 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 135 
Abs. 4 zu ersetzen." 

29. Dem § 137 ist als Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Für die übernahme von Reise(Fahrt)- bzw. 
Transportkosten, die im Zusammenhang mit der 
körpergerechten Anpassung von Heilbehelfen er
wachsen, gilt § 135 Abs. 4 und 5 entsprechend." 

30. a) Im § 138 Abs. 2 lit. f ist der Ausdruck 
,,§ 8 Abs. 1 Z. 4" durch den Ausdruck ,,§ 8 
Abs. 1 Z. 4 lit. bund c" zu ersetzen. 

b) Im § 138 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
der Lit. f durch einen Strichpunkt zu ersetzen; 
als lit. g ist anzufügen: 
"g) die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 4 lit. d pflicht

versicherten Zivildienstleistenden." 

31. a) Im § 143 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck 
"Sonderheilanstalt" durch den Ausdruck "Son-
derkrankenanstaIt" zu ersetzen. . 

b) § 143 Abs. 5 lit. a und b haben zu lauten: 
. "a) während des Bezuges des Teilentgeltes, das 

Lehrlingen vom Lehrherrn nach § 17 ades 

Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/ 
1969, in der Fassung des Art. IV Z. 2 des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBI. Nr. 399/ 
1974, zu leisten ist, 

b) während des Bezuges des bei Dienstver
hinderung gebührenden Entgeltes aus dem 
Dienstverhältnis eines' Hausbesorgers im 
Sinne des § 14 Abs. 3 des Hausbesorger-' 
gesetzes. " 

32. § 144 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unter
bringung in einem Heim für Genesende, die 
ärztlicher .Behandlung und besonderer Wartung 
bedürfen (§ 2 ,Abs. 1 Z.3 Krankenanstalten
gesetz, BGBl. Nr. 1/1957), ~n einer Pflegeanstalt 
für chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung 
und besonderer Pflege bedürfen (§ 2 Abs. 1 Z. 4 
Krankenanstaltengesetz, BGBl. Nr . .1/1957) oder 
in einer Sonderkrankenanstalt, die vorwiegend 
der Rehabilitation von Versicherten dient." 

33. § 148 Z. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Abdem Beginn der fünften Woche ununter
brochener Anstaltspflege - bei einer aus dem 
Versicherungsfall der Mutterschaft gewährten 
Anstaltspflege bereits ab deren Beginn - hat 
der Versicherungsträger auch für Angehörige des 
Versicherten die Verpflegskostenersätze zur 
Gänze zu entrichten," 

34. Der bisherige § 154 erhält die Absatz
bezeichnung ,,(1)". Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Für die übernahme von Reise(Fahrt)~ 
bzw. Transportkosten, die im Zusammenhang 
mit der körpergerechten Anpassung von Hilfs
mitteln erwachsen, gilt § 135 Abs. 4 und 5 ent
sprechend." 

35. Im § 155 Abs. 1 Z. 4 ist der Ausdruck 
"Sonderheilanstalten" durch den Ausdruck "Son
derkrankenanstalten" zu ersetzen. 

36. a) Im' § 162 Abs. 1 sind der erste und 
zweite Satz durch folgende Sätze zu ersetzen: 

"Weiblichen Versicherten gebührt für die letzten 
acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbin-;
dung, für den Tag der Entbindung und für die 
ersten acht Wochen nach der Entbindung ein 
tägliches Wochengeld. Mütter nach Frühgeburten 
oder Mehrlingsgeburten erhalten das Wochen
geld nach der Entbindung durch zwölf Wochen." 

b) § 162 Abs. 2 erster und zweiter S~tz haben 
zu lauten: 

"Die AchtwoChenfrist vor der voraussichtlichen 
Entbindung gemäß Abs. 1 wird auf Grund eines 
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ärztlichen Zeugnisses berechnet. Erfolgt die Ent-. 
bindung zu einem anderen als :dem vom Arzt 
angenommenen Zeitpunkt, so verkürzt oder ver
längert sich die ini Abs. 1 vorgesehene Frist vor 
der Entbindung entsprechend." 

c) '§ 162 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

"Das Wochengeld gebührt den nach § 4 Abs. 3 
den Dienstnehmern Gleichgestellten unO den nach 
§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. abis c teilversicherten bilden
den Künstlern, freiberuflich. tätigen PflichtInit
gliedern einer Tierärztekammer sowie Mitglie
dern der österreichischen Dentistenkammer in 
der Höhe des täglichen Krankengeldes, anderen 
weiblichen Versicherten in der Höhe des auf den 
Kalendertag entfallenden Teiles des durchschnitt
lichen in den letzten 13 Wochen (bei Versicherten, 
deren Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten 
bemessen oder abgerechnet wird, in den letzten 
drei Kalendermonaten) gebührenden Arbeits
verdiensteseinschließlich der auf diesen Zeitraum 
entfallenden Sonderzahlungen, vermindert um 
die gesetzlichen Abzüge." 

37. a) Im § 166 Abs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck 
"Sonderheilanstalt" durch den Ausdruck "Son
derkrankenanstalt" zu ersetzen. 

b) § 166 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Zeiten, für die der Anspruch auf Wochen
geld gemäß Abs. 1 Z. 2 zur Gänze ruht, werden 
auf die Höchstdauer des Anspruches auf Wochen
geld nicht angerechnet." 

40. Im § 228 Abs. 1 Z. 2 haben die Worte 
"mit den Beschränkungen des § 251" zu ent
fallen. 

41. § 229 Abs. 1 Z. 1 lit. c hat zu lauten: 

"c) Zeiten des Militärdienstes als länger die
nende Mannschaftsperson, AngehÖriger des 
Militärassistenzkorps oder zeitverpflichteter 
Unteroffizier des ehemaligen österreichi
schen Bundesheeres, sofern nach dem Aus
scheiden aus dem Dienstverhältnis kein
Anspruch auf 'einen Versorgungsbezug an
fiel;" . 

41 a. Im § 234 Abs. 1 Z. 5 letzter Halbsatz. 
ist der' Ausdruck "Sonderheilanstalt" durch den 
Ausdruck "Sonderkrankenanstalt" zu ersetzen. 

42. Im § 248 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,§§ 70, 
249 -bis 251" durch den -Ausdruck,,§§ 70, 249 
und 250" zu ersetzen. 

43. § 251 Abs. 1 his 3 werden aufgehoben. 

44. § 252 Abs. 2 Z. 1 zweiter Satz hat zu lau
ten: 
"Ist die Schul- oder Berufsausbildung durch die 
Erfüllung der Wehrpflicht, der Zivildienstpflicht, 
durch Krankheit oder ein anderes unüberwind
bares Hindernis verzögert worden, so besteht die 
Kindeseigenschaft über das 26. Lebensjahr hinaus 
für einen der Dauer der Behinderungangemesse
nen Zeitraum;". 

38. Im § 192 erster Satz ist der Ausdruck 45. Im § 253 a Abs. 1 erster Satz ist der Aus-
,,§ 19 Abs. 1 Z. 2" durch den Ausdruck ,,§ 8 druck "dreizehn Monate" durch den Ausdruck 
Abs. 1 Z. 3 lit. b bzw. § 19 Abs. 1 Z. 2" zu er- "fünfzehn Monate" zu ersetzen. 
setzen. 

39. § 227 Z. 7 und 8 haben zu lauten: 

,,7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, 
in dem 'die letzte vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund der Be
stimmungen des Wehrgesetzes ordentlicher oder 
außerordentlicher Präsenzdienst oder auf Grund 
der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordent
licher oder außerordentlicher Zivildienst geleistet 
:vird ; 

8. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die erste nachfolgende Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf 
Grund der Bestimmungen, des Wehrgesetzes 
ordentlicher oder außerordentlicher Präsenzdienst 
oder auf Grund der Bestimmungen des Zivil
dienstgesetzes ordentlicher oder außerordent-

"licher Zivildienst geleistet wird, sofern nicht Z. 7 
anzuwenden ist;". 

46. Im § 258 Abs. 2 ist in der Z. 1 der Aus
druck "Anspruch" durch den Ausdruck "einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch" und in 
der Z. 2 der Ausdruck "keinen Anspruch" durch 
den Ausdruck "keinen bescheidmäßig zuerkann
ten Anspruch" zu ersetzen. 

47. Im § 276 a Abs, 1 erster Satz !st der Aus
druck "dreizehn Monate" durch den Ausdruck 
"fünfzehn Monate" zu ersetzen. 

48. Im § 292 Abs. 8 erster Satz ist der Aus
druck "nicht mehr als 15 Jahre" durch den Aus
druck "nicht mehr als zehn Jahre" zu ersetzen. 

49. a) § 293 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 
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a) für Pensionsberechtigte aus eigener Pen
sion9versicherung, 

Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBl. Nr. 399/1974, 
auf die Aufwendungen für Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge 

aa) wenn sie mit dem 
Ehegatten (der Ehe
gatcin) im ,gemein
samen Haushalt leben 

bb) wenn die Vorausset
zungen nach aa) nicht 
zutreffen ......... . 

b) für Pensionsberechtigte 
auf Witwen(Witwer)pen-
sion 

c) für Pensiorisberechtigte 
auf Waisenpension: 
aa) bis zur Vollendung 

des 24. Lebensjahres 
falls beide Elternteile 
verstorben sind .... 

bb) nach Vollendung des 
24. Lebensjahres .. , . 
falls beide Elternteile 
v,erstorben sind .... 

ab 
1. Jänner 

1975 

ab 
1. Juli 
1975 

• Krankheit entsprechend Bedacht zu nehmen. Der 
, Pauschbetrag ist in der Fachzeitschrift ~Soziale 
': Sicherheit' zu verlautbaren." 

b) Im§ 319a werden die Abs. 3 und 4 auf-
3270 S 3368 S' gehoben. 

2285 S 

2285 S 

853 S 

1282 S 

c) § 319 a Abs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Die Bestimmungen der Abs. t und 2 sind 

2354 S' auf die Versicherungsanstaltderösterreichischen 
i Eisenbahnen, soweit diese Anstalt ,sowohl Träger 
• ,der Krankenversicherung als auch Träger, der 

2354 S' Unfallversicherung ist, mit der Maßgabe ent
, sprechend anzuwenden, daß der ausMitteln der 
• Unfallversicherung 'Zu leistende jährliche Pausch
, betrag für das Kalenderjahr 1975 107 Millionen 
, Schilling zu betragen hat. Bei der Festsetzung des 

879 S I Pauschbetrages für die folgenden Kalenderjahre 
, sind die Aufwendungen der von der Verstehe-

1320 S, rungsanstalt durchgeführten Krankenversicherung 
, zu berücksichtigen." 

1516 S 1561 S 
53. § 343 Abs. 2 Z. 4 ,hat zu lauten: 

2285 S 2354 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich ab 1. Jän
ner 1975 um 246 S, ab 1. Juli 1975 um 253 S für 
jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur 
Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht." 

,,4. der rechtskräftigen Verurteilung des Ver
tragsarztes 

a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz 
begangener gerichtlich strafbarer Handlun
gen zu einer mehr als einjährigen Frei
heitsstrafe oder 

b) Im' § 293 Abs. 2 ist der Ausdruck "erst
mals ab 1. Jänner 1975,", durch den Ausdruck 
"erstmals ab 1. Jänner 1976," zu ersetzen. 

50. § 297· letzter Satz wird aufgehoben. 

51. Im § 298 Abs. 2 erster Satz ist der Aus
druck "beginnend mit dem Jahre 1974," durch 
den Ausdruck "beginnend mit dem Jahre 1976," 
zu ersetzen. 

52. Im § 301 Abs. 3 ist der Ausdruck "Sonder
heilanstalt" durch den Ausdruck "Sonderkran
kenanstalt" zu ersetzen. 

b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz be
gangenen gerichtlich strafbaren Handlung." 

54. § 433 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Vorstand besteht aus 

a) dem Präsidenten des Hauptverbandes 
sowie den beiden Vizepräsidenten; 

b) den Vorsitzenden der fünf Sektionsaus
schüsse und dem der Gruppe der Dienst
geber angehörenden Stellvertreter des Vor
sitzenden des gemäß Abs. 1 Z. 1 errich
teten, Sektionsausschusses und 

c) 15 weiteren Mitgliedern der Hauptver-
52 a. a) § 319 a Abs. 2 hat zu lauten: sammlung oder Stellvertretern solcher Mit

glieder, von denen zehn der Gruppe der 
,,(2) Der Pauschbetrag wird für das Kalender- Dienstnehmer und fünf der Gruppe der 

jahr 1975 mit 255'1 Millionen Schilling festge- Dienstgeber anzugehören haben. 
setzt. An die Stelle dieses Betrages tritt für jedes 
folgende Kalenderjahr ein vom Hauptverband Gehört der Präsident weder als Dienstgeber noch 
festgesetzter Betrag. Bei der Festsetzung des als Versicherter einem dem Hauptverband ange
Pauschbetrages sind die Veränderungen der Auf- sehlossenen Versicherungsträger an, so gehören 
wendungen der im Abs. 1 genannten Kranken- dem Vorstand anstelle von 15 16 weitere Mit
versicherungsträger für die Leistungen aus dem glieder der Hauptversammlung oder Stellvertre
Versicherungsfall der Krankheit und aus dem ter solcher Mitglieder an, und zwar elf aus der 
Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge, Gruppe der Dienstnehmer und fünf aus der 
Krankheit des vorangegangenen Jahres gegenüber Gruppe der Dienstgeber. Für jedes der unter 
dem zweitvorangegangenen Jahr 'zu berüsksichti- lit. a und c bezeichneten Mitglieder des Vor-' 
gen; desgleichen ist auf die Auswirkungen des standes ist aus der Mitte der Hauptversammlung, 
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für jedes der unter iit. b bezeichneten Mitglieder 
des Vorstandes ist aus der Mitte der in Betracht 
kommenden Ausschüsse ein Stellvertreter zu 
wählen; der Stellvertreter hat im Falle der zeit
weiligen Ver hinderung des Mitgliedes Sitz und 
Stimme im Vorstand." 

55. a) § 447 a Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Der beim Hauptverband errichtete Ausgleichs
fonds hat eine ausgeglichene Gebarung bzw. eine 
ausreichende Liquidität der Gebietskrankenkas
sen und der Versicherungsanstalt des österreichi
schen Bergbaues als Träger der Krankenversiche
rung zu gewährleisten." 

b) Im § 447 a Abs. 4 erster Satz ist der Aus
druck ,,0'5 v, H." durch den Ausidruck ,,1 v. H." 
zu ersetzen. 

c) Im § 447 a Abs. 5 ist nach dem ersten Satz 
folgender Satz einzufügen: . 

"Erreicht diese Rücklage die Höhe von 2'4 v. H. 
der Summe der Beitragseinnahmen der Gebiets-

,krankenkassen und der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues iI1\ vorangegangenen 
Kalenderjahr, dann ist die Rücklage nicht weiter 
zu erhöhen." 

56. a) § 447 c Abs. 1 lit, b hat zu lauten: 

"b) um eine unterschiedliche Belastung aus der 
Gewährung von Sachleistungen, von Lei
stungen der erweiterten Heilfürsorge, der 
Krankheitsverhütung und der Durchfüh
rung von Maßnahmen zur Früherkennung 
von Krankheiten (§§ 132 a und 132 b) sowie 
aus dem Betrieb eigener Gesundheitsein
richtungen ganz oder teilweise auszuglei
chen .... 

b) § 447 c Abs. 1 lit. c hat zu lauten: 
"c) um eine ungünstige Kassenlage ganz oder 

teilweise zu beheben oder". 

c) Dem § 447 c Abs. 1 ist als lit. danzufügen: 
"d) um einen Beitrag zur Erwerbung, Errich

tungoder Erweiterung von Einrichtungen 
zur Früherkennung von Krankheiten 
(§§ 132 a und 132 b), zur Krankheitsver
hütung, zur Krankenbehandlung, Zahn
behandlung, Anstaltspflege und Durchfüh
rung von Maßnahmen der erweiterten 
Heilfürsorge zu leisten, wenn diese Ein
richtungen zur Erfüllung der Aufgaben der 
Krankenversicherungsträger erforderlich 
sind." 

57. Nach § 447 d ist ein § 447 e mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Z w eck z u s c h ü s s e au s dem A u s
gleichsfonds 

§ 447e. (1) Um die Errichtung oder Erweite
rung der im § 447 c Abs. 1 lit. d genannten Ein-

richtungen zu . erleichtern, sind aus dem Aus
gleichsfonds Zweckzuschüsse zu leisten. Die Höhe 
der Zweckzuschüsse beträgt jeweils 25 v. H. des 
notwendigen Aufwandes für die Errichtung 
oder Erweiterung dieser Einrichtungen. Darüber 
hinausgehende Zweckzuschüsse können unter Be
dachtnahme . auf die Vermögens lage des in Be
tracht kommenden· Krankenversicherungsträgers 
gewährt werden. Die Leistung von Zweckzuschüs
sen schließt die Gewährung von Zuwendungen 
nach § 447 c Abs. 1 lit. d nicht aus. 

(2) Zu den Gesamtkosten (Abs. 1) zählen die 
Bau- und Baunebenkosten (ausgenommen Lie
genschaftskosten) und die Kosten für das medi
zinische und das nichtmedizinische Mobiliar. 

(3) Die Zweckzuschüsse sind von den beitrags
pflichtigen Krankenversicherungsträgern beim 
Hauptverband zu beantragen. Dem Antrag sind 
alle zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen 
anzuschließen. Insbesondere sind vorzulegen: 

a) Baubescheide, Baubeschreibungen, Baupläne; 
b) eine gegliederte Darstellung der Gesamt

kosten auf Grund von Kostenvoranschlä
gen oder Rechnungen; 

c) Nachweise darüber, daß bei der Ermittlung 
der Gesamtkosten die "Richtlinien über die 
Vergebung von Leistungen durch Sozial
versicherungsträger und den Hauptver
band" eingehalten wurden; 

d) Nachweise darüber, daß die in den §§ 23 
Abs. 6 und 339 geforderten Voraussetzun
gen für· die Errichtung, Erweiterung bzw. 
Erneuerung der dort genannten Einrich
tungen erfüllt sind. 

(4) Der Zweckzuschuß wird in Teilbeträgen 
ausgezahlt. Der erste Teilbetrag ,ist frühestens 
nach Inangriffnahme derErrichtungs- oder Erwei
teningsarbeiten fällig. Die weiteren Beträge sind 
nach Maßgabe des Fortschrittes der Errichtungs
oder Erweiterungsarbeiten anzuweisen. 

(5) Auf die Zweckzuschüsse für Einrichtungen, 
die der Durchführung von Untersuchungen nach 
den §§ 132 a und 132 b dienen, sind die am Ende 
des Geschäftsjahres ausgewiesenen- Mittel der 
gesonderten Rücklage (§ 118 a Abs. 2) des antrag
stellenden Krankenversicherungsträgers anzurech
nen. Für die Anrechnung sind die Mittel jenes 
Geschäftsjahres maßgebend, das der Auszahlung 
des Teilbetrages vorangeht. 

(6) Die sich aus der Anwendung des Ahs. 1 
für ein Geschäftsjahr ergebenden Zweckzuschüsse 
dürfen zusammen höchstens 60 v. H. der am 
Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres frei 
verfügbaren Mittel des Ausgleichsfonds betragen. 
Wird diese Grenze überschritten, so sind die 
Zweckzuschüsse innerhalb des Höchstausmaßes 
verhältnismäßig zu kürzen. 
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60. Im § 479 d Abs: 2 ist der Ausdruck ,,§ 51 
Abs: 1 Z. 1 lit. b" durch den Ausdruck ,,§ 51 
Abs. 1 Z. 1 lit. a" zu ersetzen. 

(7) NaCh Voll~ndung des Vorhabens ist ohne 
Verzug; längstens jedodi ein Jahr nach Erteilung 
der Benützungsbewilligung, eine Endabrechnung 
über die Gesamtkosten ,vorzulegen. 

61. a) Im § 522 Abs. 3 Z. 1 lit. b ist der Aus
(8) Die Bestimmungen des § 447 c Abs; ,4 gelten druck ,,§§ 97 bis 101," durch den Ausdruck 

entsprechend." ,,§§ 86 Abs. 4, 97 bis 101," zu ersetzen. 

58. Nach'§ 460 ist ein § 460 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"V e r s c h wie gen h ei t s p f li c h t der 
Bediensteten 

§ 460 a. (1) Die Bediensteten haben über alle 
ihnen in Ausübung des Dienstes oder mit Be.., 
ziehung auf ihre Stellung bekanntgewordenen 
Angelegenheiten, die im Interesse des Versiche
rungsträgers oder der Versicherten, ihrer Ange
hörigen ~oder Dienstgeber Geheimhaltung erfor
dern oder ihnen ausdrücklich als vertraulich 
bezeichnet worden sind, gegen jedermann, dem 
sie über solche Angelegenheiten eine dienstliche 
Mitteilung zu machen nicht verpflichtet sind, 
Verschwiegenheit zu beobamten. 

(2) Eine Ausnahme von der im Abs. 1 bezeim
neten Verpflichtung tritt nur insoweit ein, als 
ein Bediensteter für einen bestimmten Fall von 
der Verpflimtungzur Wahrung des Dienst
geheimnisses entbunden wurde. 

(3) Ober die im Abs. 1 bezeimnete Verpflim
tung hinaus haben die famkundigen Organe der 
Träger der Unfallver'simerung (§ 187) über alle 
ihnen bei Ausübung ihres Dienstes bekannt
gewordenen Gesmäfts- und Betriebsgeheimnisse, 
insbesondere über die ihnen als geheim bezeim
neten Betriebseinrichtungen, Betriebsmittel, 
Arbeitsstoffe, Arbeitsvorgänge oder Arbeitsver
fahren sowie sonstige Eigentümlichkeiten der Be
triebe Versmwiegenheit zu beobamten. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten ent
sprechend für die gemäß § 42 Abs. 1 mit der Ein
sicht beauftragten Bediensteten. 

(5) Die im Abs. 1, 3 und 4 bezeimneten Be
diensteten sind an die, Versmwiegenheitspflicht 
auch im Verhältnis außer Dienst, im Ruhestand 
sowie nam Auflösung des Dienstverhältnisses ge
bunden." 

59. § 474 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Die Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z. 1 sind 
auf die im ersten Satz genannten, Versicherten, 
soweit es sich um Personen handelt, die iin Er
krankungsfall Anspruch auf Weiterzahlung ihrer 
Dienstbezüge ,durch mindestens sechs Wochen 
haben, mit der Maßgabe anzuwenden, daß der 
Beitragssatz 57 v. H. beträgt; für alle übrigen 
im ersten Satz genannten Versicherten gilt der 
im § 51 Abs. 1 Z. 1 lit. b bzw. d bezeichnete 
Beitragssatz." 

b) § 522 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 
,,3. iII,1 Bereich· der Unfallversicherung die Be

stimmungen der §§ 180, 183, 184, 189 bis 191, 
193 bis 202, 207 Abs. 2, 211, 215 Abs. 2, 215 a, 
218 Abs. '1 zweiter Satz, 252;". 

Artikel II 

Ob erg a n g s b es ti m m u n gen 

(1) Personen, die am 31: Dezember 1974 nach 
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften 
pflichtversichert waren, nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr pflichtver
sichert wären, bleiben pflichtversichert, solange 
die Erwerbstätigkeit, welche die Pflichtversime
rung nach den bisherigen Vorschriften begründet 
hat, weiter' ausgeübt wird. Im übrigen sind die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf eine 
solche Pflimtversicherung, anzuwenden, jedom 
kann der Versimerte bis 30. Juni 1975 bei dem 
für die Einhebung der Beiträge in Betracht kom
menden Versicherungsträger den Antrag stellen,' 
aus der Pflichtversicherung ausgeschieden zu wer
den; einem solchen Antrag hat der Versiche
rungsträger mit Wirkung von dem auf den An
trag folgenden Monatsersten stattzugeben. 

(2) Für rückständige Beiträge aus Beitragszeit
räumen, die vor dem Beginn des Beitragszeit
raumes Jänner 1975 liegen, sind die Verzugs
zinsen, soweit sie, nicht bereits vorgeschrieben 
sind, in entsprechender Anwendung des § 59 
des Allge'meinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z. 14 zu beremnen: 

,(3) § 258 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialver
simerungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 46 
ist auf Antrag auch in Fällen anzuwenden, in 
denen der Antrag auf Zuerkennung einer Wit
wenpension wegen Zutreffens der Tatbestän,de 
des § 258 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes vor dem 1. Jänner 1975 rechts
kräftig abgelehnt worden ist. Entsteht bei der 
Anwendung des § 258 Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversimerungsgesetzes in der Fassung' des 
Art. I Z.' 46 ein Anspruch auf Witwenpension, 
so gebuhrt diese, wenn der Antrag bis 31. De
zemher 1975 gestellt wird, ab 1. Jänner 1975; 
wird der Antrag später gestellt, gebührt die 
Witwenpension ab dem auf die AntragsteIlung 
folgend'en Monatsersten. 

(4) Die Bestimmungen des Art. I Z. 48 sind 
hinsichtlich der Bemessung der Ausgleichszulage 
auf Pensions ansprüche, die am 31. Dezember 1974 
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bereits zuerkannt sinq, nur auf Antrag anzuwen
den. In den Fällen, in denen der Antrag bis 
31. Dezember 1976 gestellt wird, gebührt die 
Leistung bzw. die Erhöhung der Leistung ab 
1. Jänner 1975, sonst ab dem auf die AntragsteI
lung folgenden Monatsersten. 

(5) Die auf Grund der Bestimmungen des 
Art. I Z. 49 gebührende Ausgleichszulage ist 
von Amts wegen festzustellen. 

(6) Anträge auf Gewährung von Zweckzuschüs
sen für die Errichtung und Erweiterung von im 
§ 447 c Abs. 1 lit. ddes Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 56 
lit. c genannten Einrichtungen, für welche der 
Hauptverband der österreichischen Sozialver
sicherungsträger in den Jahren 1973 und 1974 
die Zustimmung gemäß § 31 Abs. 6 des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes erteilt hat, 
können bis zum 30. Juni 1975 gestellt werden. 

ArtikelIlI 

Schlußbestimmungen 

(1) Art. 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
6. März 1974, BGB!. Nr. 178, mit dem das 
Mutterschutzgesetz geändert wird, wird aufge
hoben. 

(2) Art. VI des Entgeltfortzahlungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 399/1974, wird aufgehoben. 

Artikel IV 

Wirksamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im fol
genden nichts anderes bestimmt wird, mit 1. Jän
ner 1975 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 
a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1974 die 

Bestimmungen des Art. I Z. 3 lit. c, Z. 51, 
55 lit. bund 57; 

b) rückwirkend mit dem 1. September 1974 
die Bestimmungen des Art. I Z. 13 lit. a, 
21,45,47,59 und 60; 

c) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes 
Jänner 1975 die Bestimmungen des Art. I 
Z. 10 bis 14. 

Artikel V 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
betraut: 

a) hinsichtlich der Bestiimmungen des § 36 
Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 9 der 
Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Inneres; 

b) hinsichtLich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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